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Sitzung vom 9. Januar 1991 

71. Baulinien 

Am 1. November 1990 ersuchte der Stadtrat Opfikon um Genehmigung Stadt O p f i k o n 
seines Beschlusses vom 29. Mai 1990 betreffend die Aufhebung und 
Neufestsetzung von Baulinien an der Oberhauserstrasse im Bereich der 
Einmündung in die Wallisellerstrasse. 

Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurde ordnungsgemäss durch­
geführt. Die technische Überprüfung der Vorlage gibt zu keinen Bean­
standungen Anlass. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 

beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der Beschluss des Stadtrates Opfikon vom 29. Mai 1990 betreffend 
die Aufhebung und Neufestsetzung von Baulinien an der Oberhauser-
strasse im Bereich der Einmündung in die Wallisellerstrasse wird gemäss 
den emgereicfüen P länen genehmigt. 

er ta trat p 1 on wir ernge aden, die vorstehende Genehmi­
gung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Stadtrat Opfikon, 8152 Glattbrugg (unter 
Rücksendung eines Baulinienplans mit Genehmigungsvermerk), sowie 
an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 9. Januar 1991 

Vor dem Regierungsrat 

Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 


